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 Veröffentlicht am 09.11.1990

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §2 Abs1 Z10;

StVO 1960 §2 Abs1 Z14;

StVO 1960 §8 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

Eine Verkehrs7äche, die durch auf beiden Seiten verlaufende Schienenstränge (hier: der Badner Bahn) iSd § 2 Abs 1 Z

10 StVO "abgegrenzt" wird und die in Anbetracht einer dort be>ndlichen Haltestelle zweier Straßenbahnlinien für den

Fußgängerverkehr bestimmt ist, ist als Gehsteig (und nicht als selbständiger Gleiskörper) zu quali>zieren; dies

ungeachtet des Umstandes, daß sich dieser Teil der Straße zwischen einem iSd

§ 2 Abs 1 Z 10 StVO baulich abgegrenzten Gehsteig und einer Nebenfahrbahn befindet.
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